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§ 1  
Wahlgrundsätze  

Das StuPa wird von den Mitgliedern der Studierendenschaft der Universität zu Köln in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.  

§ 2  
Wahlrecht  

Alle Studierenden besitzen das aktive und passive Wahlrecht, sofern sie sechs 
Vorlesungswochen vor Beginn der Wahl an der Universität Köln als Ersthörende 
eingeschrieben sind. Zweit- und Gasthörende haben kein Wahlrecht.  

§ 3  
Wahlkreis  

Zur Wahl des StuPa bildet die Studierendenschaft der Universität zu Köln einen 
Wahlkreis.  

§ 4  
Mitgliederzahl, Wahlperiode  

Dem StuPa gehören 51 Mitglieder an. Die Wahlperiode endet spätestens dreizehn 
Monate nach der konstituierenden Sitzung.   

§ 5  
Wahlsystem  

(1) Für die Wahlen nach dieser Wahlordnung gelten die Bestimmungen der Satzung der 
Studierendenschaft über das StuPa-Wahlsystem entsprechend, soweit die Satzung oder, in 
Übereinstimmung mit der Satzung, diese Wahlordnung oder andere Ergänzende Ordnungen 
nicht besondere Regelungen zum Wahlsystem vorsehen. § 19 dieser Wahlordnung bleibt 
hiervon unberührt.  

(2) Die Formatierung des Wahlzettels ist vom Wahlausschuss so zu gestalten, dass 
keine der Wahllisten bevorzugt oder benachteiligt wird.  
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§ 6  
Wahlausschuss  

(1) Gleichzeitig mit der Bestimmung des Wahltermins bestellt das StuPa zur 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl einen Wahlausschuss. Dieser beschließt 
insbesondere über die eingereichten Wahlvorschläge und stellt das Wahlergebnis fest. Bei 
Streitigkeiten über die Auslegung der Wahlordnung entscheidet der Wahlausschuss.  

(2) Der Wahlausschuss besteht aus elf ordentlichen Mitgliedern und deren 
Stellvertretenden. Bei der Benennung der Ausschussmitglieder sind die Fraktionen nach dem 
d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren zu berücksichtigen.  

(3) Mitglieder des AStA (Vorsitzende und Referent*innen) sowie Wahlbewerber*innen 
können nicht Mitglieder des Wahlausschusses sein.  

(4) Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte die*den Wahlleiter*in und deren*dessen 
Stellvertretenden. Die Wahlleiter*in sichert in Abstimmung mit der Hochschulverwaltung die 
technische Vorbereitung und Durchführung der Wahl. Sie*er führt die Beschlüsse des 
Wahlausschusses aus und informiert die Hochschulleitung über den Ablauf des 
Wahlverfahrens und das Wahlergebnis.  

(5) Zu den Sitzungen des Wahlausschusses lädt die*der Wahlleiter*in die Mitglieder 
schriftlich oder persönlich ein. In der Wahlwoche tagt der Ausschuss täglich. Der 
Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig, 
sofern ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Über die Sitzungen ist ein Protokoll zu führen, 
das zu genehmigen ist. Der Wahlausschuss tagt öffentlich. Er kann die Öffentlichkeit 
ausschließen.  

(6) Der Wahlausschuss kann sich für die Durchführung der Wahlen freiwilliger 
Helfer*innen bedienen; Mitglieder des AStA im Sinne des Absatzes 3 sowie 
Wahlbewerber*innen können nicht Wahlhelfer*innen sein.  

(7) Dem Wahlausschuss wird unverzüglich nach seiner Konstituierung, spätestens 
jedoch zwölf Wochen vor dem ersten Wahltag, vom AStA ein Raum mit der für seine Arbeit 
erforderlichen Büro- und EDV-Ausstattung zur alleinigen Benutzung zur Verfügung gestellt. 
Auf datenschutzrechtliche Bestimmungen und die Wahlsicherung ist besonders zu achten.  

§ 7  
Verzeichnis der Wahlberechtigten und Wahlschein  

(1) Der Wahlausschuss stellt bei der Hochschulverwaltung den Antrag auf Erstellung des 
Verzeichnisses der Wahlberechtigten. Jede*r Wahlberechtigte ist im Verzeichnis der 
Wahlberechtigten mit Name, Vorname, Matrikelnummer und Fakultät sowie bei Studierenden 
der medizinischen und der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Fachzugehörigkeiten aufzuführen. Bei der Erstellung des Verzeichnisses der 
Wahlberechtigten ist zu gewährleisten, dass den Bestimmungen des Datenschutzes 
entsprochen wird.  

(2) Die Anzahl der von der Hochschulverwaltung im Wege der Verwaltungshilfe nach § 
54 Absatz 3 Satz 2 des Hochschulgesetzes zu erstellenden Ausfertigungen ist vom 
Wahlausschuss im Einvernehmen mit der Hochschulverwaltung festzulegen. Als notwendig 
sind mindestens eine Ausfertigung des Verzeichnisses der Wahlberechtigten pro Urne und 
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drei weitere für den Wahlausschuss anzusehen. Mindestens drei Ausfertigungen des 
Verzeichnisses der Wahlberechtigten müssen dem Wahlausschuss vier Vorlesungswochen 
vor dem ersten Wahltag vorliegen, die Übrigen sind ihm spätestens zum dritten Vorlesungstag 
vor Beginn der Wahl zu übermitteln. Die Ausfertigungen müssen einzeln gekennzeichnet sein 
und werden nach Abschluss der Wahl unter Aufsicht der*des Wahlleiter*in vernichtet. Die 
Verzeichnisse der Wahlberechtigten dürfen nicht an Unbefugte weitergegeben oder 
abgelichtet werden. Sie sind nur gegen schriftliche Bestätigung abzugeben und nach jedem 
Wahltag unter Verschluss zu nehmen.  

(3) Jede*r Wahlberechtigte hat das Recht, in der dritten Vorlesungswoche vor Beginn
der Wahl zu vom Wahlausschuss bekannt zu gebenden Zeiten von insgesamt mindestens fünf 
Stunden an mindestens zwei verschiedenen Tagen im Büro des Wahlausschusses die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer*seiner Person im Verzeichnis der 
Wahlberechtigten eingetragenen Daten zu überprüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Verzeichnis der Wahlberechtigten eingetragenen 
Personen haben Wahlberechtigte während des in Satz 1 genannten Zeitraums nur dann und 
soweit ein Recht auf Auskunft aus dem Verzeichnis der Wahlberechtigten, wenn sie Tatsachen 
glaubhaft machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Verzeichnisses 
der Wahlberechtigten ergeben kann.  

(4) Einsprüche gegen die Richtigkeit des Verzeichnisses der Wahlberechtigten können
bei der*dem Wahlleiter*in bis zum 14. Tag vor Beginn der Wahl schriftlich oder zur 
Niederschrift erklärt werden. Über den Einspruch entscheidet der Wahlausschuss.  

(5) Wahlberechtigte, die aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund in das
Verzeichnis der Wahlberechtigten nicht oder falsch aufgenommen worden sind, die keinen 
ordentlichen Studierendenausweis besitzen oder die Briefwahl beantragt haben, erhalten auf 
Antrag von der*dem Wahlleiter*in einen Wahlschein. Der Wahlschein berechtigt zur Teilnahme 
an der Brief- und Direktwahl sowie zur Urnenwahl an einer vom Wahlausschuss zu 
bestimmenden Urne.  

§ 8
Wahlbekanntmachung 

(1) Die*der Wahlleiter*in macht die Wahl spätestens sechs Vorlesungswochen vor
Beginn der Wahl öffentlich innerhalb der Studierendenschaft bekannt (vorgesehene 
Aushangstellen, durch Flugblätter)  

(2) Die Bekanntmachung muss mindestens enthalten:

1. Ort und Datum ihrer Veröffentlichung,

2. die Wahltage,

3. die Urnenstandorte mit Angabe der Adresse und die Urnenöffnungszeiten,

4. die Bezeichnung des zu wählenden Organs,

5. die Zahl der zu wählenden Mitglieder,

6. die Frist, innerhalb derer Wahlvorschläge eingereicht werden können,

7. den Hinweis, dass Wahlvorschläge an die*den Wahlleiter*in zu richten sind,
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8. Darstellung des angewandten Wahlsystems und einen Hinweis auf die Bildung der 
Wahlkreise,  

9. den Hinweis, dass nur wählen kann, wer im Verzeichnis der Wahlberechtigten 
eingetragen ist oder einen Wahlschein besitzt,  

10. den Hinweis auf Ort und Zeit der Möglichkeit zur Prüfung der Richtigkeit und 
Vollständigkeit des Eintrags zur eigenen Person im Verzeichnis der Wahlberechtigten und 
dass die Überprüfung der Daten anderer nur zulässig ist, soweit Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Verzeichnisses der 
Wahlberechtigten ergeben kann,  

11. den Hinweis auf die Einspruchsmöglichkeit gegen die Richtigkeit des Verzeichnisses 
der Wahlberechtigten,  

12. einen Hinweis auf die Möglichkeit von Brief- und Direktwahl nach § 13,  

13. einen Hinweis auf Standort und Öffnungszeit der für die Direktwahl bereitgestellten 
Wahlkabine,  

14. einen Hinweis auf die bei der Brief- und Direktwahl zu beachtenden Fristen.  

15. Hinweise zu den Orten und Zeiten der Wahlversammlungen der Fachschaftsräte der 
Didaktiken der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät.  

§ 9  
Wahlvorschläge  

(1) Die Wahlvorschläge müssen spätestens am fünften Freitag vor Beginn der Wahl um 
16 Uhr beim Wahlausschuss eingegangen sein (Ausschlussfrist).  

(2) Fernkopien, die als Teil der Wahlvorschläge eingereicht werden, gelten als nicht 
abgegeben. Als Teil eines Wahlvorschlages dürfen nur einseitig beschriebene Schriftstücke 
eingereicht werden. Der Wahlausschuss kann Ausnahmen von Satz 2 zulassen. Die Liste der 
Kandidat*innen mit den nach Absatz 5 erforderlichen Angaben muss zusätzlich auch in 
digitaler Form eingereicht werden; bei Abweichungen zwischen schriftlichem Wahlvorschlag 
und digitaler Form gilt die schriftliche Fassung.  

(3) Jede*r Wahlberechtigte kann sich selbst oder andere Wahlberechtigte zur Wahl 
vorschlagen. Mit dem Wahlvorschlag (Liste) ist eine unwiderrufliche und persönlich 
unterschriebene Erklärung jeder*jedes Kandidat*in einzureichen, dass sie*er der Aufnahme in 
den Wahlvorschlag zustimmt. Ein*e Kandidat*in darf nicht in mehrere konkurrierende 
Wahlvorschläge aufgenommen werden.  

 (4) Der Wahlvorschlag (Liste) zum StuPa muss von vierzig Wahlberechtigten 
persönlich und handschriftlich mit Angabe der Matrikelnummer unterzeichnet sein. Zur Wahl 
Vorgeschlagene gelten als Unterzeichner*innen der Liste, für die sie vorgeschlagen sind, 
sofern sie nicht ausdrücklich erklären, eine andere Liste zu unterstützen. Ein*e 
Wahlberechtigte*r darf für dieselbe Wahl nicht mehrere Wahlvorschläge unterzeichnen. 

(5) Der Wahlvorschlag muss die Familiennamen, Vornamen, Anschriften, 
Matrikelnummer und Fakultätszugehörigkeit der Kandidat*innen enthalten, außerdem die 
Bezeichnung der Wahl, für die er gelten soll.  
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(6) Wahlvorschläge, die innerhalb der Frist des Absatzes 1 eingereicht worden sind, sind 
unverzüglich zu prüfen. Wahlvorschläge, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind unter 
Angabe der Gründe unverzüglich zurückzugeben. Damit ist die Aufforderung zu verbinden, die 
Mängel bis 12.00 Uhr des Tages, der auf den Ablauf der Frist des Absatzes 1 folgt, zu 
beseitigen und den Wahlvorschlag dem Wahlausschuss zurückzugeben (Ausschlussfrist).  

(7) Werden die Mängel nicht oder nicht innerhalb der Frist des Absatzes 6 Satz 3 
beseitigt, so ist  

1. der gesamte Wahlvorschlag ungültig, wenn er nicht die Anforderungen des 
Absatzes 4 Satz 1 erfüllt und bzw. oder die Bezeichnung der Liste fehlt,  

2. ein*e Kandidat*in zu streichen, wenn die Anforderungen des Absatzes 5 und bzw. 
oder des Absatzes 3 Satz 2 nicht erfüllt sind und bzw. oder gegen die Anforderung 
des Absatzes 3 Satz 3 verstoßen wurde.  

(8) Die*der Wahlleiter*in gibt die als gültig anerkannten Wahlvorschläge spätestens in 
der zweiten Vorlesungswoche vor Beginn der Wahl auf den Seiten des Wahlausschusses im 
Internet und durch eine Wahlinformationszeitung öffentlich in der Studierendenschaft bekannt. 
Für die Beiträge der kandidierenden Listen in der Wahlinformationszeitung gilt Absatz 2 Satz 
4 entsprechend; der Wahlausschuss gibt die dafür notwendigen technischen Vorgaben 
rechtzeitig vorher bekannt.  

(9) Für die Erklärungen gemäß den Absätzen 3 und 4 gilt § 12 Absatz 6 entsprechend.  

§ 10  
Wahlverfahren in Sonderfällen  

(1) Wird kein oder kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht oder ist die Zahl der 
Bewerber*innen in den eingereichten Wahlvorschlägen zusammen nicht so groß wie die Zahl 
der zu wählenden Vertreter*innen, so gibt der Wahlausschuss dies unverzüglich bekannt und 
setzt eine Nachfrist bis zu zwei Vorlesungswochen vor Beginn der Wahl mittags um 12.00 Uhr 
(Ausschlussfrist), in der neue Wahlvorschläge eingereicht werden können. Im Übrigen gilt § 9 
entsprechend.  

(2) Wird auch innerhalb der Nachfrist kein oder kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht 
oder ist die Zahl der Bewerber*innen in den eingereichten Wahlvorschlägen zusammen nicht 
so groß wie die Zahl der zu wählenden Vertreter*innen, so findet Mehrheitswahl statt, bei der 
jede*r Wahlberechtigte ohne Bindung an einen vorherigen Wahlvorschlag gewählt werden 
kann. Werden bei der Mehrheitswahl weniger Sitze gewählt, als Sitze zu besetzen sind, so 
bleiben die restlichen Sitze unbesetzt.  

§ 11  
Wahlunterlagen  

(1) Bei der Wahl sind amtliche Stimmzettel und Wahlscheine, für Brief- und Direktwahl 
zusätzlich amtliche Stimmzettelumschläge und Wahlbriefumschläge zu verwenden.  

(2) Für die Herstellung der amtlichen Unterlagen ist die*der Wahlleiter*in zuständig.  
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(3) Der Stimmzettel enthält die Bezeichnung der Wahllisten mit den Namen der 
Kandidat*innen sowie einen Hinweis auf das Wahlverfahren.  

(4) Die Listen sind fortlaufend zu nummerieren. Über die Nummer entscheidet das Los.  

§ 12  
Stimmabgabe  

(1) Die*der Wähler*in gibt ihre*seine Stimme in der Weise ab, dass sie*er ihre*seine 
Entscheidung durch ein bei einer*einem Kandidat*in einer Liste gesetztes Kreuz eindeutig 
kenntlich macht.  

(2) Darauf faltet die*der Wähler*in den Stimmzettel und wirft ihn so in die Urne, dass das 
Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Dabei ist ein Stimmzettel, dessen Kennzeichnung offenbar 
geworden ist, von den Wahlhelfer*innen zurückzuweisen.  

(3) Bei der Stimmabgabe wird die Wahlberechtigung geprüft und die Teilnahme an der 
Wahl im Studierendenausweis vermerkt oder auf andere geeignete Weise eindeutig erfasst. 
Die Stimmabgabe ist nur persönlich möglich.  

(4) Die Wahlhandlung ist öffentlich.  

(5) Die Urnenstandorte und ihre Öffnungszeiten sind so auszuwählen, dass eine 
möglichst große Zahl an Wähler*innen aller Fakultäten und Fachschaften erreicht werden 
kann. Der Wahlausschuss entscheidet vor der Wahlbekanntmachung mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder in folgendem Rahmen über die genauen 
Urnenstandorte und ihre Öffnungszeiten:  

1. Im Foyer des Hauptgebäudes der Universität mit mindestens vier Wahlkabinen, 
im Foyer des WiSo-Gebäudes mit mindestens vier Wahlkabinen, im Philosophikum 
mit mindestens vier Wahlkabinen, im Hörsaalgebäude mit mindestens sechs 
Wahlkabinen und im Foyer des Hauptgebäudes der Humanwissenschaftlichen 
Fakultät mit mindestens vier Wahlkabinen ist je eine Urne von Montag bis 
Donnerstag je zehn Stunden sowie Freitag je acht Stunden ohne Unterbrechung zu 
öffnen.  

2. Im Hauptgebäude der Universität und im Philosophikum ist je eine Urne an 
unterschiedlichen Standorten als denen nach Nummer 1 täglich je acht Stunden 
ohne Unterbrechung zu öffnen.  

3. In der Universitätsbibliothek ist eine Urne täglich je neun Stunden ohne 
Unterbrechung zu öffnen.  

4. Im IBW-Gebäude, in der Biologie, in der Physik und in der Chemie ist je eine Urne 
täglich je sechs Stunden ohne Unterbrechung zu öffnen.  

5. Im Gebäude der Mathematik ist eine Urne an vier ununterbrochenen Tagen je fünf 
Stunden ohne Unterbrechung zu öffnen.  

6. Eine weitere Urne ist von Montag bis Donnerstag je sechs Stunden ohne 
Unterbrechung zu öffnen. Diese Urne steht jeweils mindestens an einem Tag im 
Anatomiegebäude und in der Zahnklinik.  



10 
 

7. Im LFI-Gebäude ist eine Urne von Montag bis Donnerstag je neun Stunden und 
am Freitag fünf Stunden ohne Unterbrechung zu öffnen.  

8. In der UniMensa sind drei Urnen montags bis donnerstags und in der Mensa 
Robert-Koch-Str. eine Urne jeweils Montag bis Freitag von 15 Minuten vor Beginn 
der jeweiligen Essensausgabe bis 15 Minuten nach Schließung der jeweiligen 
Essensausgabe ununterbrochen zu öffnen. Am Freitag der Wahlwoche sind in der 
Unimensa jeweils zwei Urnen 15 Minuten vor Beginn der jeweiligen Essensausgabe 
bis 15 Minuten nach Schließung der jeweiligen Essensausgabe sowie eine Urne 15 
Minuten vor Beginn der der jeweiligen Essensausgabe bis 19:45 Uhr 
ununterbrochen zu öffnen.  

9. Der Wahlausschuss hat die Möglichkeit zu den Wahlen 2020 und 2021 bis zu drei 
flexible weitere Urnenöffnungszeiten sowie Orte pro Wahltag zusätzlich bis zu 8 
Stunden täglich zu öffnen.  

Der Wahlausschuss entscheidet vor der Wahlbekanntmachung mit der Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder in folgendem Rahmen über die genauen Urnenstandorte 
und ihre Öffnungszeiten. Sollten Urnen nicht geöffnet werden oder zugänglich bleiben können, 
so hat der Wahlausschuss für geeigneten Ersatz zu sorgen und auf diese Möglichkeit 
hinzuweisen, auch wenn er die Gründe nicht zu vertreten hat. 

(6) Bei der Stimmabgabe können sich Wahlberechtigte, soweit dies wegen einer 
Behinderung infolge körperlicher Gebrechen notwendig ist, der Hilfe durch eine 
Vertrauensperson bedienen.  

§ 13  
Briefwahl 

(1) Wahlberechtigte können ihr Wahlrecht auch durch Briefwahl ausüben. Der Antrag auf 
Briefwahl ist an die*den Wahlleiter*in zu richten, er kann auch formlos gestellt werden.  

(2) Die*der Briefwähler*in erhält als Unterlagen den Stimmzettel, den 
Stimmzettelumschlag, den Wahlschein, den Wahlbriefumschlag sowie ein Merkblatt mit 
Hinweisen zur Durchführung der Briefwahl.  

(3) Die Briewahlunterlagen können bei einer internationalen Versandanfrage bis zum 
neunten Vorlesungstag vor der Wahl, 12:00 Uhr beantragt werden. Briefwahlunterlagen mit 
innerdeutschem Versand können bis zum dritten Wahltag 12:00 Uhr beantragt werden. 
Entscheidend ist der Eingang des Antrags bei der*dem Wahlleiter*in. 
 

(4) Die Stimme muss bis zum Ende der Wahl (reguläre Schließung der letzten Wahlurne) 
bei der*dem Wahlleiter*in eingegangen sein (Ausschlussfrist).  

§ 14  
Wahlsicherung  

(1) Die Wahlausschussmitglieder verteilen die versiegelten Wahlurnen und die 
Wahlutensilien an die Wahlhelfer*innen; diese haben den Empfang durch Unterschrift zu 
quittieren.  
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(2) Jede Wahlurne muss stets von mindestens zwei Wahlhelfer*innen besetzt sein, die 
für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl an dieser Urne verantwortlich sind. Sinkt die 
Zahl der Wahlhelfer*innen an einer Wahlurne kurzfristig unter zwei, so wird bis zur 
Wiederherstellung der Mindestzahl der Wahlakt an dieser Urne durch Zwischenversiegelung 
unterbrochen.  

(3) Die Wahlhelfer*innen tragen bei Verlassen der Urne in eine Liste die Zeit ein, in der 
sie die angewiesene Urne beaufsichtigt haben. Sie bestätigen durch ihre Unterschrift, dass an 
ihrer Urne die Wahl während dieser Zeit ordnungsgemäß durchgeführt wurde.  

(4) An jeder Urne werden zur Einsicht durch die Wähler*innen die Wahlordnung und die 
vom Wahlausschuss herausgegebene Liste der Kandidat*innen ausgelegt.  

(5) Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Wahl geheim erfolgen kann.  

(6) Nach Beendigung jedes Wahltages sind die Urnen durch den Wahlausschuss zu 
versiegeln und in einem von der Hochschulverwaltung zur Verfügung gestellten Raum zu 
verwahren.  

(7) Nach Abschluss der Wahl sind die Urnen vom Wahlausschuss wieder zu entsiegeln. 
Der Wahlausschuss hat die Unversehrtheit der Siegel in einem Protokoll festzuhalten.  

(8) Ergeben sich bei der Feststellung der ordnungsgemäßen Versiegelung 
Unregelmäßigkeiten, so hat der Wahlausschuss die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 
Über einen Abbruch der Wahl entscheidet gegebenenfalls der Wahlausschuss.  

(9) Versiegelung und Entsiegelung erfolgen öffentlich.  

§ 15  
Wahlauszählung  

(1) Spätestens an dem auf den letzten Wahltag folgenden Werktag erfolgt die öffentliche 
Auszählung der Stimmen unter Kontrolle des Wahlausschusses. Gewährleistet ist dies durch 
eine Beaufsichtigung der Wahlauszähltische durch mindestens ein Wahlausschussmitglied 
oder deren Stellvertretende und weiterer vom Wahlausschuss einstimmig benannter 
Personen. Das Ergebnis der Auszählung wird in einem Protokoll niedergelegt und muss die 
für die Bekanntmachung gemäß § 16 Absatz 2 erforderlichen Angaben enthalten. Das 
Protokoll ist von den an der Auszählung Beteiligten zu unterschreiben.  

(2) Ungültig sind Stimmzettel oder Stimmen,  

1. die nicht in den bei der Brief- und Direktwahl vorgesehenen Stimmzettelumschlag 
eingelegt worden sind,  

2. die nicht als für die Wahl hergestellt erkennbar sind,  

3. aus denen sich der Wille der*des Wahlberechtigten nicht unzweifelhaft ergibt,  

4. die mit Vermerken, Vorbehalten oder Anlagen versehen sind.  

Im Übrigen beschließt der Wahlausschuss in Zweifelsfällen über die Gültigkeit der 
Stimme und protokolliert diese Beschlüsse.  
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§ 16  
Wahlveröffentlichung  

(1) Das Wahlergebnis ist vom Wahlausschuss spätestens am fünften Vorlesungstag 
nach dem letzten Wahltag innerhalb der Studierendenschaft analog und digital bekannt zu 
machen. Er soll auch einen Überblick über die Ergebnisse der Senatswahl veröffentlichen.  

(2) Die Bekanntmachung des Wahlergebnisses muss enthalten:  

1. die Zahl der Wahlberechtigten,  

2. die Zahl der abgegebenen Stimmen,  

3. die Zahl der ungültigen Stimmen,  

4. die Zahl der gültigen Stimmen,  

5. die Zahl der auf jede*n einzelne*n Kandidat*in entfallenden gültigen Stimmen,  

6. die Zahl der auf jede Liste entfallenden gültigen Stimmen,  

7. die Zahl der auf jede Liste entfallenden Sitze.  

§ 17  
Gültigkeit der Wahl  

(1) Die Wahl ist mit der Bekanntmachung des Wahlergebnisses unbeschadet eines 
Wahlprüfungsverfahrens gültig.  

(2) Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede*r Wahlberechtigte Einspruch erheben, der 
innerhalb von vier Wochen bei der*dem Ersten Sprecher*in des vorangegangenen StuPa 
eingegangen sein muss.  

(3) Über Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl entscheidet das neu gewählte StuPa. 
Dessen Mitglieder sind auch dann nicht gehindert, an Entscheidungen mitzuwirken, wenn sich 
die Feststellungen im Einzelfall auf ihre Wahl erstrecken. Das StuPa bildet zur Vorbereitung 
seiner Entscheidungen den Wahlprüfungsausschuss.  

(4) Wird die Feststellung des Wahlergebnisses vom neu gewählten StuPa für unrichtig 
erachtet, so ist sie aufzuheben und eine Neufeststellung anzuordnen.  

(5) Die Wahl ist ganz oder teilweise für ungültig zu erklären, wenn wesentliche 
Bestimmungen über die Wahlvorbereitung, die Sitzverteilung, das Wahlrecht, die Wählbarkeit 
oder das Wahlverfahren verletzt worden sind, es sei denn, dass sich dies nicht auf die 
Sitzverteilung ausgewirkt hat.  

(6) Wird das Ausscheiden eines Mitgliedes angeordnet, scheidet das Mitglied aus, sobald 
der Beschluss des StuPa unanfechtbar geworden ist oder im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren bestätigt worden ist. Die Rechtswirksamkeit der bisherigen Tätigkeit wird durch das 
Ausscheiden nicht berührt.  

(7) Wird im Wahlprüfungsverfahren die Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklärt, so 
ist sie unverzüglich in dem in der Entscheidung bestimmten Umfang zu wiederholen.  
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§ 18
Zusammentritt des StuPa 

Die*der Wahlleiter*in hat das gewählte StuPa unverzüglich zu einer konstituierenden 
Sitzung und anschließend stattfindenden ordentlichen Sitzung einzuberufen, die innerhalb von 
20 Vorlesungstagen nach dem letzten Wahltag stattfinden müssen. Sie*er leitet die konsti-
tuierende Sitzung bis zur Wahl einer*eines Ersten Sprecher*in des StuPa, die*der diese 
Aufgabe nach der Wahl fortführt.“ 

§ 19
Anwendung für die Wahlen zu den Fakultätsvertretungen und Fachschaftsräten 

(1) Die Vorschriften dieser Wahlordnung finden nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8
entsprechende Anwendung auf die Wahlen zu den Fakultätsvertretungen, den 
Fachschaftsräten und der Fachschaftsvertretung Humanmedizin.  

(2) Das StuPa legt einen einheitlichen Wahltermin fest. Das StuPa bestimmt einen
elfköpfigen Wahlausschuss, in dem Studierende aller Fakultäten vertreten sein sollen, der für 
die Durchführung der Wahlen verantwortlich ist.  

(3) Zur Einleitung der Wahl führen die amtierenden Fakultäts- und Fachschaftsräte bis
zum ersten Wahltag um 12.00 Uhr eine Fakultäts- bzw. Fachschaftsvollversammlung durch. 
Auf Verlangen einer zur Fakultäts- bzw. Fachschaftsratswahl kandidierenden Liste obliegt die 
Versammlungsleitung einem Mitglied des Wahlausschusses. Die Tagesordnung der 
Fakultätsbzw. Fachschaftsvollversammlung muss mindestens enthalten:  

1. Rechenschaftsbericht des alten Fakultäts- oder Fachschaftsrates und
Aussprache; der Rechenschaftsbericht enthält einen Bericht über die Verwendung
der Gelder,

2. Vorstellung der Kandidat*innen, Kandidat*innenbefragung und 
Programmdiskussion.

Die Wahl beginnt am Montagmorgen und endet am Freitagabend derselben Woche. Die 
erste Sitzung der gewählten Fakultäts- oder Fachschaftsvertretung oder des Fachschaftsrates 
wird von einem Mitglied des Wahlausschusses, das der betreffenden Fakultät angehören soll, 
unverzüglich einberufen und geleitet, bis ein*e Sitzungsleiter*in gewählt ist. Das 
verantwortliche Mitglied wird vom Wahlausschuss bestimmt.  

(4) Soweit nicht die Fachschaftsrahmenordnung oder die Fachschaftssatzung etwas
anderes bestimmt, haben die Fakultätsvertretungen sowie die Fachschaftsvertretung 
Humanmedizin jeweils 15 Mitglieder, die Fachschaftsräte Klinische Pflege, 
Neurowissenschaften, Biologie, Geografie, Geophysik/Meteorologie, Geowissenschaften, 
Mathematik, Physik, Didaktik Mathematik, Didaktik Physik, Didaktik Biologie, Didaktik Chemie, 
Didaktik Geografie und Didaktik Sachunterricht je drei, der Fachschaftsrat Chemie fünf und 
der Fachschaftsrat Zahnmedizin sieben Mitglieder. Die Fakultätsvertretungen der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, der 
Philosophischen Fakultät, der Humanwissenschaftlichen Fakultät, die Fachschaftsvertretung 
der  Humanmedizin sowie die Fachschaftsräte der Klinischen Pflege, Neurowissenschaften, 
Biologie, Geografie, Geophysik/Meteorologie, Geowissenschaften, Mathematik, Physik und 
Chemie werden durch eine Urnenwahl bestimmt. Die Fachschaftsräte der Didaktik 
Mathematik, Didaktik Physik, Didaktik Biologie, Didaktik Chemie, Didaktik Geografie und 
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Didaktik Sachunterricht werden durch Wahlversammlungen, geleitet durch den 
Wahlausschuss, zwischen dem 10. und 4. Vorlesungstag vor Beginn der Urnenwahl gewählt. 
Die Wahlvollversammlungen erfolgen entsprechend des § 20 der Wahlordnung. 

(5) Die Wahl erfolgt nach Listen, die auf Grund der gültigen Wahlvorschläge hergestellt 
werden (Wahllisten). Die Wahlliste enthält eine*n oder mehrere Wahlbewerber*innen 
(Kandidat*innen). Jede*r Wahlberechtigte hat eine Stimme, die sie*er abweichend vom 
StuPaListenwahlsystem für eine*n Kandidat*in einer Liste abgibt. § 5 Absatz 2 findet keine 
Anwendung. Eine Wahlliste zu einer Fakultätsvertretung muss von 15 Wahlberechtigten, eine 
Wahlliste zu einer Fachschaftsvertretung oder einem Fachschaftsrat muss von fünf 
Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unter Angabe der Matrikelnummer 
unterzeichnet sein.  

(6) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus dem Organ aus, so wird der Sitz der*demjenigen 
Kandidat*in derselben Wahlliste zugeteilt, die*der nach dem Wahlergebnis unter den bisher 
nicht berücksichtigten Kandidat*innen die höchste Stimmenzahl hat. Die Stellvertretung für ein 
verhindertes Mitglied findet durch ein Mitglied derselben Wahlliste in der Reihenfolge der 
erreichten Stimmenzahl statt. Die Vertretung mehrerer Mitglieder durch eine Person ist 
unzulässig.  

§ 20  
Wahlversammlungen  

(1) Die Wahlversammlung wählt die Fachschaftsräte der Didaktik Mathematik, Didaktik 
Physik, Didaktik Biologie, Didaktik Chemie, Didaktik Geografie und Didaktik Sachunterricht. 
Für die Wahl gilt § 5 entsprechend.  

(2) Aktives sowie passives Wahlrecht besitzen alle Lehramtsstudent*innen der Grund-
Haupt-Realschul-Studiengänge sowie der Gesamtschul-/Gymnasialstudiengänge des 
entsprechenden Fächerschwerpunktes.  

(3) Die Ladung zu den Wahlversammlungen erfolgt über die Wahlbekanntmachung zu 
den Gremienwahlen. Sie beinhaltet den Ort, die Zeit sowie einen Vorschlag zur Tagesordnung. 
Die Tagesordnung umfasst die Vorstellung der kandidierenden Listen durch den 
Wahlausschuss sowie den Wahlgang. Im Anschluss an die Wahlversammlung findet eine 
Vollversammlung des Fachbereichs unter Koordination des neu gewählten Fachschaftsrates 
statt. Die Tagesordnung umfasst mindestens einen Rechenschaftsbericht des alten 
Fachschaftsrates.  

(4) Für die Einreichung der Wahlvorschläge gilt § 9 entsprechend.  

§ 21  
Inkrafttreten  

Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Mitteilungen der Universität zu Köln in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wahlordnung der 
Studierendenschaft der Universität zu Köln vom 12. Mai 2021 (Amtliche Mitteilungen 32/2021) 
außer Kraft.  
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Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Studierendenparlaments vom 28. April 2021  sowie 
dem 22. Juni 2021 und der Genehmigungen des Rektorats vom 29. Juni 2021 und 27.Juli 
2021.  

Köln, 06. August 2021 

gez.  
Aylin Yildirim 
2. Sprecherin des 65. Studierendenparlaments

gez.  
Universitätsprofessor Dr. Axel Freimuth 
Rektor der Universität zu Köln 




